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Der Bundestag hat sich am Donnerstag, 7. November 2024, mit einem interfraktionellen Antrag für ein entschlossenes 
Handeln gegen Antisemitismus in Deutschland befasst. Die Vorlage von SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP 
trägt den Titel „Nie wieder ist jetzt – Jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken“ (20/13627) und 
wurde im Anschluss an die rund eineinhalbstündige Aussprache mit den Stimmen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, 
CDU/CSU und AfD gegen die Stimmen der Gruppe BSW und bei Enthaltung der Gruppe Die Linke angenommen.

Bundestagsresolution im Wortlaut:

Nie wieder ist jetzt – 
Jüdisches Leben in Deutschland schützen, 
bewahren und stärken
Am 9. November 2023 hat im Deutschen Bundestag eine 
Debatte zum Schutz jüdischen Lebens stattgefunden. An-
lässlich dieser Debatte mit dem Titel „Historische Verant-
wortung wahrnehmen – Jüdisches Leben in Deutschland 
schützen“ haben sowohl die Koalition (BT-Drucksache 
20/9149 neu) als auch die CDU/CSU-Fraktion (BTDrucksa-
che 20/9145) wichtige Entschließungsanträge vorgelegt, 
die die Grundlage für Initiativen im Bund und in den Län-
dern bilden können. Mit dem vorliegenden Antrag unter-
streichen wir, dass die Bekämpfung des Antisemitismus die 
gemeinsame Aufgabe aller Demokratinnen und Demokra-
ten darstellt.

Deutschland trägt vor dem Hintergrund der Shoah, der Ent-
rechtung und der Ermordung von sechs Millionen europäi-
scher Jüdinnen und Juden, eine besondere Verantwortung 
im Kampf gegen Antisemitismus. Wir müssen auf Antise-
mitismus hinweisen, vor ihm warnen und laut und sichtbar 
gegen ihn eintreten.

Der Deutsche Bundestag ist dankbar, dass es nach der na-
tionalsozialistischen Diktatur und trotz der Shoah wieder 
jüdisches Leben und jüdische Kultur in Deutschland gibt. 
Ihre Existenz ist eine Bereicherung unserer Gesellschaft und 
angesichts unserer Geschichte eine besondere Vertrauens-
erklärung gegenüber unserer Demokratie und unserem 
Rechtsstaat, der wir gerecht werden wollen und die uns im-
mer Verpflichtung sein soll.

Der Kampf gegen den Antisemitismus ist eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe. Er kann nicht allein staatliche 
Aufgabe oder gar Aufgabe der in Deutschland lebenden 
Jüdinnen und Juden sein. Insbesondere Parteien und zivil-
gesellschaftliche Organisationen müssen deutlich machen, 
dass für antisemitische Ansichten in ihren Reihen kein Platz 
ist.

Seit dem grausamen Terror-Überfall der Hamas auf Israel 
am 7. Oktober 2023 sehen wir in Deutschland Judenhass 
und israelbezogenen Antisemitismus auf einem seit Jahr-
zehnten nicht dagewesenen Niveau. Der Anstieg antisemi-
tischer Einstellungen und Taten ist zutiefst beunruhigend. 
Antisemitismus ist ein hochgradig dynamisches, zutiefst 
menschenfeindliches Phänomen. Die Entwicklung seit dem 
7. Oktober 2023 ist sowohl auf einen zunehmend offenen 
und gewalttätigen Antisemitismus in rechtsextremisti-

schen und islamistischen Milieus als auch auf einen rela-
tivierenden Umgang und vermehrt israelbezogenen und 
links-antiimperialistischen Antisemitismus zurückzuführen.

In den vergangenen Monaten ist nicht zuletzt das erschre-
ckende Ausmaß eines Antisemitismus deutlich geworden, 
der auf Zuwanderung aus den Ländern Nordafrikas und des 
Nahen und Mittleren Ostens basiert, in denen Antisemitis-
mus und Israelfeindlichkeit, auch aufgrund islamistischer 
und antiisraelischer staatlicher Indoktrination, verbreitet 
sind. Klar ist aber auch: Antisemitismus findet sich seit lan-
gem in allen gesellschaftlichen Bereichen und hat verschie-
dene Nährböden. Verschwörungsideologien und antisemi-
tische Narrative sind in den vergangenen Jahren in allen 
gesellschaftlichen Gruppen anschlussfähiger geworden. 
Völkische und rechtsextreme Positionen sind auf dem Vor-
marsch und die Personenzahl mit gefestigt rechtsextremis-
tischer Einstellung steigt an. All dies führt zu einer massiven 
Verunsicherung unter Jüdinnen und Juden in Deutschland.

Der Deutsche Bundestag verurteilt antisemitische Angriffe 
und Übergriffe auf das Schärfste. Jede einzelne Attacke ist 
zugleich ein Angriff auf die Werte und Grundsätze, auf de-
nen unser Zusammenleben und unsere Demokratie fußen.

Die Gedenkstunde des Deutschen Bundestages für die Op-
fer des Nationalsozialismus vom 31. Januar 2024 hat auf 
eindrückliche Weise erneut deutlich gemacht, dass die Ver-
brechen der Shoah auch 79 Jahre nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges nichts an Schrecken verloren haben und bis 
heute nachwirken. Die eindringlichen, persönlichen Worte 
der Shoah-Überlebenden Eva Szepesi und des Journalisten 
Marcel Reif, als Vertreter der Nachfolgegeneration, hallen 
nach, sie dürfen nicht in Vergessenheit geraten.

Jüdisches Leben in all seinen Facetten ist heute ein selbst-
verständlicher und integraler Bestandteil unseres Landes. 
Dies ist ein großes Glück. Die Vielfalt jüdischen Lebens 
anzuerkennen, sichtbar zu machen, zu bewahren und zu 
schützen, ist Ausdruck der deutschen Staatsräson. Diese 
Selbstverpflichtung ergibt sich aus unserer liberalen 
Demokratie sowie aus unserer besonderen historischen 
Verantwortung gegenüber Jüdinnen und Juden weltweit, 
und sie begründet gleichsam unser unverrückbares Schutz-
versprechen an das Existenzrecht des Staates Israel als si-
chere Heimstätte des jüdischen Volkes. Sie fordert uns auf, 
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Haltung zu zeigen und aufzustehen gegen jede Form von 
Antisemitismus.

„Nie wieder!“ war, ist und bleibt eine Aufgabe für unsere 
gesamte Gesellschaft, denn Hass und Feindschaft gegen 
Jüdinnen und Juden sind kein exklusives Merkmal einer 
bestimmten Gruppe, sondern finden sich seit jeher in allen 
gesellschaftlichen Gruppen. Um unserer Verantwortung 
gerecht zu werden und jüdisches Leben in Deutschland 
auch zukünftig zu ermöglichen, müssen wir die Aktivitäten 
für die Stärkung und Sichtbarmachung des vielfältigen jü-
dischen Lebens weiter intensivieren und durch Wissensver-
mittlung Vorurteilen vorbeugen.

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 
jüdisches Leben in Deutschland zu stärken. Dazu gehört 
unter anderem, die Erinnerung an die Shoah wachzuhalten 
und insbesondere die Arbeit der Gedenkstätten und Erin-
nerungseinrichtungen sowie die historisch-politische Bil-
dungsarbeit zu fördern.

Wo Länder im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Vereinba-
rung von Religionsausübung und Beruf insbesondere mit 
Blick auf die Einhaltung jüdischer Feiertage gewährleisten, 
begrüßt der Deutsche Bundestag dies.

Der Deutsche Bundestag bekräftigt die haushaltsrechtli-
chen Regelungen für die Mittelvergabe auf dem Boden 
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung für alle 
Zuwendungsempfänger des Bundes. Der Deutsche Bun-
destag bekräftigt seinen Beschluss, dass sicherzustellen ist, 
dass keine Organisationen und Projekte finanziell gefördert 
werden, die Antisemitismus verbreiten, das Existenzrecht 
Israels in Frage stellen, die zum Boykott Israels aufrufen 
oder die die BDS-Bewegung aktiv unterstützen.

In diesem Zusammenhang sind der Beschluss der Bundes-
regierung vom 20. September 2017, der die IHRA-Arbeits-
definition von Antisemitismus politisch bekräftigt, und der 
Beschluss des Deutschen Bundestages vom 17. Mai 2019, 
in dem sich der Bundestag zur IHRA-Arbeitsdefinition be-
kennt, als maßgeblich heranzuziehen.

Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich gegenüber 
den Ländern und Kommunen dafür einzusetzen, dass sie 
entsprechende Regelungen implementieren und, sofern 
noch nicht geschehen, die IHRA-Antisemitismusdefinition 
als maßgeblich heranziehen.

Wir müssen uns weiterhin für die Sicherheit jüdischen Le-
bens und den Schutz jüdischer Einrichtungen engagieren 
und die jüdische Gemeinschaft in unserem Land angemes-
sen fördern. Judenhass muss auch im digitalen Raum, ins-
besondere in den sozialen Medien, entschlossen bekämpft 
werden. Gezielter Desinformation und Aufrufen zu antide-
mokratischer Mobilisierung müssen wir entgegenwirken.

Der Deutsche Bundestag begrüßt ausdrücklich die wert-
volle Arbeit des Beauftragten der Bundesregierung Dr. Felix 
Klein bei der Bekämpfung von Antisemitismus und der För-
derung lebendigen jüdischen Lebens in Deutschland.

Die Nationale Strategie gegen Antisemitismus und für jü-
disches Leben ist vollständig und nachhaltig auszufüllen 
und umzusetzen. Dazu gehört es unter anderem, „Geset-

zeslücken zu schließen und repressive Möglichkeiten kon-
sequent auszuschöpfen“ (NASAS, S. 39). Dies gilt in beson-
derem Maße im Strafrecht sowie im Aufenthalts-, Asyl- und 
Staatsangehörigkeitsrecht, um eine möglichst wirksame 
Bekämpfung von Antisemitismus zu gewährleisten. Dort, 
wo die Bundesregierung dies bereits in Angriff genommen 
hat, begrüßt der Deutsche Bundestag dies.

Der Deutsche Bundestag begrüßt im Übrigen das Verbot 
der Betätigung der Terrororganisation Hamas sowie des in-
ternationalen Netzwerks Samidoun durch die Bundesregie-
rung. Nun müssen weitere extremistische Organisationen 
überprüft und, sofern möglich, verboten werden.

Der Deutsche Bundestag bekräftigt seinen Beschluss vom 
17. Mai 2019 mit dem Titel „Der BDS-Bewegung entschlos-
sen entgegentreten – Antisemitismus bekämpfen“ (BT-
Drucksache 19/10191) und fordert die Bundesregierung 
auf, zu dessen Umsetzung die gegen die BDS-Bewegung 
gerichteten Aktivitäten zu verstärken. Dazu zählt, dass auch 
ein Betätigungsverbot oder ein Organisationsverbot von 
BDS in Deutschland geprüft wird.

Die Meinungsfreiheit und die Freiheit von Kunst und Wis-
senschaft sind hohe Güter und werden durch unser Grund-
gesetz garantiert und geschützt.

Auch in den Reihen von Kunst und Kultur sowie der Medien 
darf es keinen Raum für Antisemitismus geben. Die Ursachen 
und Hintergründe der großen Antisemitismusskandale der 
letzten Jahre in diesen Bereichen, insbesondere auf der ‚do-
cumenta fifteen‘ und der Berlinale im Februar 2024 müssen 
umfassend aufgearbeitet und Konsequenzen gezogen wer-
den. Dort, wo die Bundesregierung dies bereits in Angriff 
genommen hat – zum Beispiel durch Sensibilisierungsmaß-
nahmen und Codes of Conduct für die bundesgeförderten 
Einrichtungen in Bezug auf Antisemitismus –, begrüßt der 
Deutsche Bundestag dies.

In diesem Rahmen und auf der Grundlage der Gemeinsa-
men Erklärung der Kulturministerkonferenz, der Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der 
kommunalen Spitzenverbände vom 13. März 2024 sollen 
Länder, Bund und Kommunen – soweit noch nicht erfolgt 
– rechtssichere, insbesondere haushälterische Regelungen 
erarbeiten, die sicherstellen sollen, dass keine Projekte und 
Vorhaben insbesondere mit antisemitischen Zielen und 
Inhalten gefördert werden. Kunst- und Kulturveranstaltun-
gen sowie -einrichtungen sollten gemeinsam mit Experten 
antisemitismuskritische Codes of Conduct und Awareness-
strategien als Leitfaden ihres Handelns anwenden.

Die Freiheit des Denkens muss an den Hochschulen ge-
währleistet sein. Artikel 5 des Grundgesetzes garantiert 
die Wissenschaftsfreiheit mit Verfassungsrang. Dies muss 
uneingeschränkt auch für Lehrende wie Studierende mit 
jüdischen Wurzeln, israelischer Herkunft oder mit israelso-
lidarischem Denken gelten. Unsere Hochschulen müssen 
sichere Orte für diese Studierenden und Lehrenden sein. 
Die ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen 
muss gewährleistet sein.

Antisemitisches Verhalten muss Konsequenzen haben. Des-
halb sind Schulen und Hochschulen darin zu unterstützen, 
weiterhin von ihren rechtlichen Möglichkeiten Gebrauch zu 
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machen oder entsprechende Möglichkeiten zu implemen-
tieren. Dazu gehören die Anwendung des Hausrechts, der 
Ausschluss von Unterricht oder Studium bis hin zur Exmat-
rikulation in besonders schweren Fällen.

Hier wäre es hilfreich, den Kampf insbesondere gegen An-
tisemitismus verbindlich in die entsprechenden Curricula 
von Studiengängen aufzunehmen, Lehrende entsprechend 
zu qualifizieren und flächendeckend Beauftragte gegen An-
tisemitismus an Hochschulen zu ernennen.

Angesichts zunehmender judenfeindlicher Vorfälle, wie 
zuletzt der abscheuliche Überfall auf einen jüdischen Stu-
denten durch einen israelfeindlichen Kommilitonen in Ber-
lin, fordert der Deutsche Bundestag die Bundesregierung 
auf, auf die Länder einzuwirken, eine Überprüfung der 
Hochschulgesetze auf Lücken und Anpassungen im Sinne 
notwendiger Sanktionsmöglichkeiten durchzuführen; 
soweit Landesgesetzgeber dies bereits in Angriff 
genommen haben, begrüßt der Deutsche Bundestag dies 
ausdrücklich.

Die noch offenen Fragen zum Aufbau des Deutsch-Israeli-
schen Jugendwerks insbesondere vor dem Hintergrund der 
weltpolitischen Entwicklungen sind zügig zu entscheiden.

Wir fordern die Bundesregierung auf, weiterhin aktiv für 
die Existenz und die legitimen Sicherheitsinteressen des 
Staates Israel als ein zentrales Prinzip der deutschen Außen- 

und Sicherheitspolitik einzutreten und die Anstrengungen 
für eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung zu verstärken, im 
international geteilten Einvernehmen, dass dies die beste 
Chance für eine tragfähige Friedenslösung bietet, mit dem 
Ziel, die wiederkehrende Gewalt zu beenden und den Men-
schen auf der israelischen und palästinensischen Seite ein 
Leben in Sicherheit, Freiheit, Würde und mit gleichen Rech-
ten zu ermöglichen.

Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen 
völkerrechtswidrige Angriffe zu verteidigen und damit die 
anerkannte Pflicht, seine Bürger unter Wahrung seiner völ-
kerrechtlichen Verpflichtungen vor Terror zu schützen. Wir 
fordern die Bundesregierung auf, sich auch weiterhin in 
internationalen Gremien und gegenüber internationalen 
Partnern für dieses Recht einzusetzen.

Wir begrüßen, dass die Bundesregierung auf EU-Ebene 
mit Nachdruck eine Listung terroristischer Gruppierungen 
vorantreibt, die Listung des militärischen Teils der Hisbol-
lah entschieden umsetzt und bereits eine Reihe von Sank-
tionierungen gegen Mitglieder solcher Organisationen 
vorgenommen hat, die das Existenzrecht Israels nicht nur 
negieren, sondern Israel aktiv bekämpfen. Hierzu zählen in 
erster Linie die iranischen Revolutionsgarden. Der Schutz 
jüdischen Lebens bleibt für Deutschland eine weltweite 
Verpflichtung.

Wortlaut der Drucksache 20/13627 vom 5.11.2024; 
Quelle Bundestag

Joshua Schultheis

Bundestag Resolution gegen Antisemitismus 
angenommen

Nach monatelangen Verhandlungen und einer teils erbit-
tert geführten öffentlichen Debatte kam sie am Donners-
tagmorgen doch noch: Die Resolution „Nie wieder ist jetzt 
– Jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und 
stärken“ ist im Deutschen Bundestag von einer Mehrheit 
der Abgeordneten angenommen worden.

Die Fraktionen von CDU/CSU, SPD, Grünen und FDP hat-
ten den rechtlich nicht verbindlichen Antrag eingebracht. 
Deren Abgeordnete sowie die der AfD stimmten für die 
Resolution. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) war da-
gegen und die Linkspartei enthielt sich. Änderungsanträge 
der Linken und des BSW wurden mehrheitlich abgelehnt.

Die Debatte im Deutschen Bundestag stand im Schatten 
der politischen Entwicklung des Vortages: Nach der Entlas-
sung von Finanzminister Christian Lindern (FDP) durch Bun-
deskanzler Olaf Scholz (SPD) kam die Ampel-Koalition zu ei-
nem vorzeitigen Aus. Seitdem herrscht Ausnahmesituation 
im politischen Betrieb Berlins. Die Ränge der Abgeordneten 
waren nur etwa zur Hälfte gefüllt und lediglich zwei Minis-
ter kamen in den Plenarsaal.   

Dabei war die Bundestagsresolution im Vorfeld Gegen-
stand harter Auseinandersetzungen. Die Kritik war massiv: 
In zahlreichen Wortmeldungen, insbesondere aus dem 
Kulturbereich, wurde vor allem das in der Resolution ent-
haltene Bekenntnis zur Antisemitismus-Definition der IHRA 
(International Holocaust Remembrance Alliance) sowie die 
Forderung nach strengeren Antisemitismus-Auflagen für 
staatliche Förderung problematisiert. Die Sorge der Kritiker: 
Die Resolution würde die Meinungs- und Kunstfreiheit ein-
schränken.

Dagegen haben sich die meisten jüdischen Organisatio-
nen in Deutschland für die Resolution ausgesprochen. „Die 
Grundlagen für einen wirksamen Schutz jüdischen Lebens 
sind nun definiert“, sagte der Präsident des Zentralrats der 
Juden in Deutschland, Josef Schuster, nachdem sich Union 
und Ampel-Parteien vergangene Woche auf einen gemein-
samen Resolutionstext geeinigt hatten.

Er sagte nach der Verabschiedung der Resolution: „Die An-
tisemitismus-Resolution aus der Mitte des Parlaments ist in 
schwierigen politischen Zeiten ein Signal, dass Antisemitis-
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mus in Deutschland einfach nicht hingenommen werden 
darf. Dafür bin ich dankbar.“

Der Zentralratspräsident mahnte aber auch: „Aus dieser 
Entschließung muss nun konkretes staatliches Handeln er-
folgen - andernfalls verhallt dieses Signal in der Weite des 
politischen Raums.“

In einem offenen Brief, der vom jüdischen Verein WerteIn-
itiative angestoßen und von mehr als 20 Organisationen 
und jüdischen Gemeinden unterschrieben wurde, wird der 
interfraktionelle Antrag gegen Kritik in Schutz genommen 
und an die Parlamentarier sowie die Bundesregierung ap-
pelliert, „zügig die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, 
um jüdisches Leben in der Mitte unserer freien demokrati-
schen Gesellschaft zu schützen“.

Die unmittelbar vor der Abstimmung über die Resolution im 
Deutschen Bundestag geführte Debatte war stark geprägt 
von der außerparlamentarischen Auseinandersetzung der 
vergangenen Monate. Konstantin von Notz, der als Vize-
vorsitzender der Grünen-Fraktion der Chefverhandler sei-
ner Partei über den Resolutionstext gewesen ist, versuchte 
der Kritik an der IHRA-Definition etwas entgegenzusetzen. 
„Diese Definition verunmöglicht nicht die Kritik an Israel“, 
sagte er. Jeden Tag werde in Deutschland das Handeln der 
israelischen Regierung kritisiert. Zudem, so von Notz, werde 
in der Resolution die Kunst- und Meinungsfreiheit betont.

Die ebenfalls grüne Abgeordnete Marlene Schönberger 
kritisierte, dass in der öffentlichen Diskussion um die Re-
solution „mit unlauteren Mitteln gearbeitet“ und Falschbe-
hauptungen etwa über die IHRA-Definition verbreitet wor-
den sei. Schönberger forderte mehr „Ernsthaftigkeit und 
Vernunft“ bei dem Thema.

Ihre Parteikollegin Lamya Kaddor sprach sich zwar ebenfalls 
für die Zustimmung zur Resolution aus, fand aber deutliche 
Worte der Kritik. „Prävention kommt in diesem Antrag zu 
kurz“, sagte sie. Zudem sei die Realität der Migrationsgesell-
schaft und der Einbezug von Muslimen zu wenig berück-
sichtigt worden.

Insbesondere bei CDU/CSU und FDP hatte man die Schuld 
für die monatelange Verzögerung bei den Verhandlungen 
um einen gemeinsamen Resolutionstext bei den Grünen 
gesehen: Teile der Fraktion, vor allem aus der Außen- und 
Kulturpolitik, hätten eine Einigung hintertrieben.

Konstantin Kuhle von der FDP ging auf die Kritik ein, die 
Verhandlungen über den Resolutionstext seien zu sehr im 
Geheimen gelaufen. „Selten wurde über eine Resolution so 
breit diskutiert“, sagte der Vizevorsitzende seiner Fraktion. 
Der Antrag solle die Debatte um Antisemitismus zudem 
nicht beenden, sondern „zum Nachdenken, Reflektieren, 
Diskutieren“ anregen.

Die FDP-Politikerin Linda Teuteberg formulierte die Bedeu-
tung des Antrags so: „Er beschreibt, welche gesellschaftli-
che Wirklichkeit wir anstreben.“ Man müsse sich gegen jede 
Form des Antisemitismus einsetzen, appellierte Teuteberg. 
„Niemand hat das Recht auf ein bisschen Judenhass.“  

Dirk Wiese, Vizevorsitzender der SPD-Fraktion, beklagte, 
dass die Einigung so lange auf sich habe warten lassen. 
Doch es sei wichtig, „dieses wichtige Signal gegen Anti-
semitismus heute hier zusammen setzen“. Helge Lindh, 
SPD-Kulturpolitiker, hatte eine Empfehlung: „Weniger über 
Antisemitismus-Definitionen sprechen und mehr über die 

reale Lage“. Man dürfe nicht vom eigentlichen Thema, dem 
Schutz jüdischen Lebens, ablenken, so Lindh.

Eine andere SPD-Politikerin musste sich in der Debatte hef-
tige Kritik anhören. „Selbst im Präsidium dieses Hauses sitz 
mit Frau Özoguz eine Frau, die sich Aussagen einer antise-
mitischen und israelfeindlichen Organisation zu eigen ge-
macht hat“, sagte Andrea Lindholz von der CSU, die die Ver-
handlungen für die Union geführt hatte. Es sei „unerhört“, 
dass Aydan Özoguz noch nicht von ihrem Amt als Vizepräsi-
dentin des Deutschen Bundestages zurückgetreten sei. Die 
SPD-Politikerin hatte auf Instagram einen den Zionismus 
diskreditierenden Beitrag der „Jüdischen Stimme für einen 
gerechten Frieden“ geteilt. Der Organisation wird Terrorver-
harmlosung und Antisemitismus vorgeworfen.

Der CDU-Abgeordnete und ehemalige Bundeskanzlerkan-
didat Armin Laschet sprach vier Formen des Antisemitismus 
an – rechten, linken, muslimischen sowie akademischen – 
und ging mit den Rändern des Parlaments hart ins Gericht. 
„Hätten sie mal was gegen Rechtsradikale gesagt, dann 
wäre das glaubwürdiger gewesen“, sagte er Richtung AfD-
Fraktion. Und insbesondere an die BSW-Gruppe gerichtet, 
bezeichnete es Laschet als falsch, „sich an der Ampel abzu-
arbeiten“. Hakan Demir von der SPD dankte Laschet später 
für seine „ausgewogenen Worte“.

Die AfD hatte zuvor das Problem des Antisemitismus allein 
bei Muslimen und Linken verortet. „Die islamische Massen-
einwanderung“ sei das Hauptproblem für das jüdische Le-
ben in Deutschland, behauptete Jürgen Braun und Beatrix 
von Storch fügte hinzu: „Die Linken hassen Israel.“ Dass es 
mit der Israelsolidarität in der AfD auch nicht immer weit 
her ist und die relevanten jüdischen Organisationen die AfD 
als Gefahr für jüdisches Leben betrachten, ließen die beiden 
unerwähnt.

Sevim Dagdelen sprach für das BSW, das als einzige Partei 
an diesem Tag gegen die Resolution stimmte. Union und 
Ampel leisteten mit der Resolution „dem Kampf gegen den 
Antisemitismus einen Bärendienst“, behauptete Dagdelen. 
Kritik an der israelischen Regierung würde „unter den Ver-
dacht des Antisemitismus gestellt“ und die Resolution sein 
„ein Angriff auf Grundgesetz und Völkerrecht“.

Im August hatte Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der 
Juden, der Gründerin und Namensgeberin des BSW, Sahra 
Wagenknecht, vorgeworfen, mit einer „populistischen Posi-
tionierung den Israelhass in Deutschland“ zu befeuern.

Für die Linkspartei ergriff Gregor Gysi das Wort. Er sagte: 
„Die Kritik an der israelischen Regierung muss selbstver-
ständlich erlaubt sein und bleiben, und hat mit Antisemi-
tismus nichts zu tun, wenn sich nicht dahinter eine Ableh-
nung des Judentums verbirgt.“ Anschließend warb er bei 
den anderen Abgeordneten dafür, den Änderungsantrag 
seiner Partei anzunehmen.

Dem kam keine Mehrheit der Anwesenden nach. Stattdes-
sen wurde der gemeinsame Antrag von Ampel-Parteien 
und der Union unverändert angenommen. Zuvor schienen 
einzelne Gegenstimmen aus der Grünen- und der SPD-Frak-
tion noch wahrscheinlich. Diese bleiben jedoch aus. Doch 
die Debatte um die Bedeutung und die Auswirkungen der 
Antisemitismus-Resolution geht auch nach der Abstim-
mung im Bundestag weiter.
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